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Wien, am 20. August 2025 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen haben am 

20. Juni 2025 unter der Nr. 2708/J-NR/2025 an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend „Budgetvollzug bis 2.3.2025“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:  

Zu den Fragen 1 und 5: 

• 1. Wie hoch waren die eingegangenen Verpflichtungen der jeweiligen 

Untergliederungen, Globalbudgets und Detailbudgets? Bitte um monatliche 

Aufgliederung in Mio. € (getrennt nach Ergebnis- und Finanzierungshaushalt) - in 

Summe sowie - im Detail der wesentlichsten Beträge unter Angabe des Datums des 

Eingehens der Verpflichtung. 

Wurden darüber hinaus in diesem Zeitraum Verpflichtungen eingegangen, die den 

budgetären Spielraum der aktuellen Ressortführung im Jahr 2025 im Lichte der 

Einsparungserfordernisse einschränken? Gedacht ist hier zB. an Vertragsabschlüsse 

oder Förderzusagen, deren Leistungszeitraum nach dem Antritt der neuen 

Bundesregierung liegt.  

Bitte um monatliche Aufgliederung in Mio. € bis zum Jahresende - in Summe sowie - im 

Detail der wesentlichsten Beträge unter Angabe des Datums des Eingehens der 

Verpflichtung. 
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• 5. Wie hoch waren die eingegangenen Verpflichtungen der jeweiligen 

Untergliederungen, Globalbudgets und Detailbudgets für die Monate Jänner, Februar 

und (bis zweiten) März 2025 im Rahmen des automatischen Budgetprovisoriums 

2025? Bitte um monatliche Aufgliederung in Mio. € (getrennt nach Ergebnis- und 

Finanzierungshaushalt) - in Summe sowie - im Detail der wesentlichsten Beträge unter 

Angabe des Datums des Eingehens der Verpflichtung. 

Vorangestellt werden kann, dass Mittelvormerkungen (Mittelreservierung und -bindungen) 

lediglich im Finanzierungshaushalt bestehen. 

Im Haushaltsverrechnungssystem des Bundes kann nicht zuverlässig ermittelt werden, 

wann Verpflichtungen eingegangen wurden, weshalb von einer solchen Auflistung Abstand 

genommen wurde. 

Für die Buchungsperioden 10-12 (= Oktober bis Dezember 2024) werden zum 

Abfragezeitpunkt (Stand: 1. Juli 2025) nachfolgende Mittelvormerkungen (mit Ausnahme 

der Mittelvormerkungen der MVAG-Gruppe Personal) auf Detailbudgetebene ausgewiesen: 
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Für die Buchungsperioden 1-2 (= Jänner bis Februar 2025) werden zum Abfragezeitpunkt 

(Stand: 1. Juli 2025) nachfolgende Mittelvormerkungen (mit Ausnahme der 

Mittelvormerkungen der MVAG-Gruppe Personal) auf Detailbudgetebene ausgewiesen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der hohe Betrag für die Buchungsperiode Jänner ist dabei insbesondere auf die 

automatische Übertragung der Mittelbindungen aus dem Vorjahr (Obligovortrag) und die 

Anlegung von Dauerbelegen (insb. Für Mieten und Betriebskosten) zurückzuführen. 
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Bezüglich der wesentlichsten Verpflichtungen bzw. der größten Zahlungsempfänger darf 

auf die schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend „Versteckte Personalkosten und 

Gebührenerhöhungen“ (Nr. 2292/J-NR/2025) verweisen werden. 

Zu den Fragen 2 und 6: 

• 2. Analog zu Frage 1: Wie hoch waren die Mittelverwendungsüberschreitungen bzw. 

Vorbelastungen der jeweiligen Untergliederungen, Globalbudgets und Detailbudgets 

und welche davon betreffen den Zeitraum nach Antritt der neuen Bundesregierung? 

Bitte um monatliche Aufgliederung in Mio. € bis zum Jahresende. 

• 6. Analog zu Frage 5: Wie hoch waren die Mittelverwendungsüberschreitungen bzw. 

Vorbelastungen der jeweiligen Untergliederungen, Globalbudgets und Detailbudgets 

für die Monate Jänner, Februar und {bis zweiten) März 2025 und welche davon 

betreffen den Zeitraum nach Antritt der neuen Bundesregierung? Bitte um monatliche 

Aufgliederung in Mio. € bis zum Jahresende - in Summe sowie - im Detail der 

wesentlichsten Beträge. 

Im Haushaltsverrechnungssystem des Bundes können lediglich die Vorbelastungen zum 

jeweiligen Abfragezeitpunkt ausgewertet werden. Zudem ist auch eine Abfrage für einzelne 

Monate nicht möglich, sondern kann nur eine jährliche Auswertung erfolgen. Für die Jahre 

2025 ff wurden im Bereich der gesamten UG 13 (Stand per 11. Juli 2025) Vorbelastungen in 

Höhe von rd. 774,363 Mio. Euro verrechnet und darf für eine detaillierte Aufschlüsselung 

nach Detailbudget auf die Beilage 1 verwiesen werden. 

Zur Frage 3: 

Wie hoch waren die Budgetansätze der jeweiligen Untergliederungen, Globalbudgets und 

Detailbudgets für die Monate Jänner, Februar und (bis zweiten) März 2025 im Rahmen 

des automatischen Budgetprovisoriums 2025? Bitte um monatliche Aufgliederung in 

Mio. € (getrennt nach Ergebnis- und Finanzierungshaushalt). 
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Budgetansätze für einzelne Monate im Sinne eines monatlichen Bundesvoranschlages 

(BVA) existieren nicht. Die Budgetansätze im Budgetprovisorium 2025 waren durch die 

Auszahlungsobergrenze des BFRG 2024-2027 beschränkt und betrugen im 

Finanzierungshaushalt nach Abzug der Mittelverwendungsbindungen in Höhe von 97,343 

Mio. Euro, insgesamt 2.300,591 Mio. Euro und stellen sich auf Detailbudgetebene wie 

folgt dar: 

 

 

 

 

 

 

Die 

Budgetansätze betrugen im Budgetprovisorium 2025 im Ergebnishaushalt 2.338,952 Mio. 

Euro 

und 

stellen sich auf Detailbudgetebene wie folgt dar: 
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Zur Frage 4: 

• Wie hoch waren die Auszahlungen/Aufwendungen der jeweiligen Untergliederungen, 

Globalbudgets und Detailbudgets für die Monate Jänner, Februar und (bis zweiten) 

März 2025 im Rahmen des automatischen Budgetprovisoriums 2025? Bitte um 

monatliche Aufgliederung in Mio. € (getrennt nach Ergebnis- und 

Finanzierungshaushalt) - in Summe sowie - im Detail der wesentlichsten Beträge unter 

Angabe des Datums des Auftrags zur Zahlung. 

Eine Abfrage zum Stichtag 2. März 2025 ist im Haushaltsinformationsssystem des Bundes 

nicht möglich. Die Auszahlungen im Finanzierungshaushalt für die Monate Jänner bis März 

2025 können wie folgt dargestellt werden (Stand: 2. Juli 2025): 

 

 

 

 

 

 

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt für die Monate Jänner bis März 2025 können wie 

folgt dargestellt werden (Stand: 2. Juli 2025): 
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Im flächendeckenden Ressort des Bundesministeriums für Justiz wäre eine Aufgliederung 

der Beträge unter Angabe des Datums des Auftrages zur Zahlung mit einem unvertretbar 

hohen Aufwand verbunden und kann daher nicht im Detail erfolgen. 

 

 

Dr.in Anna Sporrer 
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